
Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Rates 
vom 25. Juli 1985  

über die Schaffung einer Europäischen 
wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) 

 
 

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften -  
 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 235, 
 
auf Vorschlag der Kommission1 , 
 
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments2 , 
 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses3 , 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
Eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens sowie ein beständiges und ausgewoge-
nes Wirtschaftswachstum in der gesamten Gemeinschaft hängen von der Errichtung un dem 
Funktionieren eines Gemeinsamen Marktes ab, der ähnliche Bedingungen wie ein nationaler 
Binnenmarkt bietet. Für die Verwirklichung eines solchen einheitlichen Marktes und die 
Stärkung seiner Einheit empfiehlt es sich insbesondere, daß für natürliche Personen, Gesell-
schaften und andere juristische Einheiten ein rechtlicher Rahmen geschaffen wird, welcher 
die Anpassung ihrer Tätigkeit an die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinschaft er-
leichtert. Hierzu ist es erforderlich, daß diese Personen, Gesellschaften und anderen juristi-
schen Einheiten über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten können. 
Eine solche Zusammenarbeit kann auf rechtliche, steuerliche und psychologische Schwierig-
keiten stoßen. Die Schaffung eines geeigneten Rechtsinstruments auf Gemeinschaftsebene in 
Form einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung trägt zur Erreichung der ge-
nannten Ziele bei und erscheint daher notwendig. 
Besondere Befugnisse für die Einführung dieses Rechtsinstruments sind im Vertrag nicht 
vorgesehen. 
Die Fähigkeit der Vereinigung zur Anpassung an die wirtschaftlichen Bedingungen ist da-
durch zu gewährleisten, daß ihren Mitgliedern weitgehende Freiheit bei der Gestaltung ihrer 
vertraglichen Beziehungen sowie der inneren Verfassung der Vereinigung gelassen wird. 
Die Vereinigung unterscheidet sich von einer Gesellschaft hauptsächlich durch ihren Zweck, 
der allein darin besteht, die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu erleichtern oder zu 
entwickeln, um es ihnen zu ermöglichen, ihre eigenen Ergebnisse zu steigern. Wegen dieses 
Hilfscharakters muß die Tätigkeit der Vereinigung mit der wirtschaftlichen Tätigkeit ihrer 
Mitglieder verknüpft sein und darf nicht an deren Stelle treten, und die Vereinigung selbst 
kann insoweit zum Beispiel keinen freien Beruf gegenüber Dritten ausüben; der Begriff der 
wirtschaftlichen Tätigkeit ist im weitesten Sinne auszulegen. 
                                                           
1 ABl. Nr. C 14 vom 15.2.1974, S. 30 und ABl. Nr. C 103 vom 28.4.1978, S. 4 
2 ABl. Nr. C 163 vom 11.7.1977, S. 17 
3 ABl. Nr. C 108 vom 15.5.1975, S. 46 



Der Zugang zur Vereinigung ist so weit wie möglich natürlichen Personen, Gesellschaften 
und anderen juristischen Einheiten unter Wahrung der Ziele dieser Verordnung zu eröffnen. 
Dies präjudiziert jedoch nicht die Anwendung - auf einzelstaatlicher Ebene - der Rechts- 
und/oder Standesvorschriften über die Bedingungen für die Ausübung einer Tätigkeit oder 
eines Berufs. 
Mit dieser Verordnung allein wird nicht das Recht verliehen, sich an einer Vereinigung zu 
beteiligen, selbst wenn die Bedingungen der Verordnung erfüllt sind. 
Die in dieser Verordnung vorgesehene Möglichkeit, die Beteiligung an Vereinigungen ans 
Gründen des öffentlichen Interesses zu untersagen oder einzuschränken, läßt die Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten unberührt, in denen die Ausübung von Tätigkeiten geregelt ist 
und gegebenenfalls weitere Verbote oder Beschränkungen vorgesehen sind oder aufgrund 
derer in anderer Weise die Beteiligung einer natürlichen Person, Gesellschaft oder anderen 
juristischen Einheit oder einer Gruppe hiervon an einer Vereinigung kontrolliert oder über-
wacht wird. 
Damit die Vereinigung ihr Ziel erreichen kann, ist sie mit eigener Geschäftsfähigkeit auszu-
statten, und es ist vorzusehen, daß ein rechtlich von den Mitgliedern der Vereinigung getrenn-
tes Organ sie gegenüber Dritten vertritt. 
Der Schutz Dritter erfordert, daß eine weitgehende Offenlegung sichergestellt wird und die 
Mitglieder der Vereinigung unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für deren Verbindlichkei-
ten, einschließlich der Verbindlichkeiten im Bereich der Steuern und der sozialen Sicherheit, 
haften, ohne daß jedoch dieser Grundsatz die Freiheit berührt, durch besonderen Vertrag zwi-
schen der Vereinigung und einem Dritten die Haftung eines oder mehrerer ihrer Mitglieder für 
eine bestimmte Verbindlichkeit auszuschließen oder zu beschränken. 
Die Fragen, die den Personenstand und die Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit na-
türlicher Personen sowie die Rechts- und Handlungsfähigkeit juristischer Personen betreffen, 
werden durch das einzelstaatliche Recht geregelt. 
Die besonderen Gründe für die Auflösung der Vereinigung sind festzulegen; für die Abwick-
lung und deren Schluß ist jedoch auf das einzelstaatliche Recht zu verweisen. 
Die Vereinigung unterliegt in bezug auf Zahlungsunfähigkeit und Zahlungseinstellung dem 
einzelstaatlichen Recht; dieses kann andere Gründe für die Auflösung der Vereinigung vorse-
hen. 
Diese Verordnung sieht vor, daß das Ergebnis der Tätigkeit der Vereinigung nur bei den 
Mitgliedern zu besteuern ist. Im übrigen ist das einzelstaatliche Steuerrecht anzuwenden, und 
zwar insbesondere in bezug auf Gewinnverteilung, Steuerverfahren und alle Verpflichtungen, 
die durch die einzelstaatlichen Steuervorschriften auferlegt werden. 
In den nicht durch diese Verordnung erfaßten Bereichen gelten die Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft, zum Beispiel 
- im Sozial- und Arbeitsrecht, 
- im Wettbewerbsrecht, 
- im Recht des geistigen Eigentums. 
Die Tätigkeit der Vereinigung unterliegt den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Ausübung einer Tätigkeit und deren Überwachung. Für den Fall von Mißbrauch oder Umge-
hung von Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats durch die Vereinigung oder eines ihrer 
Mitglieder kann dieser Mitgliedstaat geeignete Maßregeln ergreifen. 
Den Mitgliedstaaten steht es frei, Rechts- und Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder zu 
erlassen, die der Tragweite und den Zielen dieser Verordnung nicht zuwiderlaufen. 
Diese Verordnung soll in allen ihren Teilen unverzüglich in Kraft treten. Die Anwendung 
einiger Bestimmungen muß jedoch aufgeschoben werden, damit die Mitgliedstaaten zunächst 
die Mechanismen einführen können, welche für die Eintragung der Vereinigung in ihrem 
Hoheitsgebiet und die Offenlegung der sie betreffenden Urkunden erforderlich sind. Ab dem 



Beginn der Anwendung dieser Verordnung können die gegründeten Vereinigungen ohne 
territoriale Einschränkung tätig werden - 
 
 
hat folgende Verordnung erlassen: 
 

 
Artikel 1 

 
(1) Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen werden unter den Voraussetzungen, 
in der Weise und mit den Wirkungen gegründet, die in dieser Verordnung vorgesehen sind. 
Zu diesem Zweck müssen diejenigen, die eine Vereinigung gründen wollen, einen Vertrag 
schließen und die Eintragung nach Artikel 6 vornehmen lassen. 
 
(2) Die so gegründete Vereinigung hat von der Eintragung nach Artikel 6 an die Fähigkeit, im 
eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen 
oder andere Rechtshandlungen vornehmen und vor Gericht zu stehen. 
 
(3) Die Mitgliedstaaten bestimmen, ob die in ihren Registern gemäß Artikel 6 eingetragenen 
Vereinigungen Rechtspersönlichkeit haben. 

 
 

Artikel 2 
 

(1) Vorbehaltlich dieser Verordnung ist das innergemeinschaftliche Recht des Staates anzu-
wenden, in dem die Vereinigung nach dem Gründungsvertrag ihren Sitz hat, und zwar einer-
seits auf den Gründungsvertrag mit Ausnahme der Fragen, die den Personenstand und die 
Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit natürlicher Personen sowie die Rechts- und 
Handlungsfähigkeit juristischer Personen betreffen, und andererseits auf die innere Verfas-
sung der Vereinigung. 
 
(2) Umfaßt ein Staat mehrere Gebietseinheiten, von denen jede ihre eigenen Rechtsnormen 
hat, die auf die in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände anzuwenden sind, so gilt für die Be-
stimmung des nach diesem Artikel anzuwendenden Rechts jede Gebietseinheit als Staat. 

 
 

Artikel 3 
 

(1) Die Vereinigung hat den Zweck, die wirtschaftliche Tätigkeit ihrer Mitglieder zu erleich-
tern oder zu entwickeln sowie die Ergebnisse dieser Tätigkeit zu verbessern oder zu steigern; 
sie hat nicht den Zweck, Gewinn für sich selbst zu erzielen. 
Ihre Tätigkeit muß im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit ihrer Mitglieder ste-
hen und darf nur eine Hilfstätigkeit hierzu bilden. 
 
(2) Die Vereinigung darf daher 
a) weder unmittelbar noch mittelbar die Leitungs- oder Kontrollmacht über die eigenen Tä-
tigkeiten ihrer Mitglieder oder die Tätigkeiten eines anderen Unternehmens, insbesondere auf 
den Gebieten des Personal-, Finanz- und Investitionswesens, ausüben; 
b) weder unmittelbar noch mittelbar, aus welchem Grunde auch immer, Anteile oder Aktien - 
gleich welcher Form - an einem Mitgliedsunternehmen halten; das Halten von Anteilen oder 



Aktien an einem anderen Unternehmen ist nur insoweit zulässig, als es notwendig ist, um das 
Ziel der Vereinigung zu erreichen, und für Rechnung ihrer Mitglieder geschieht; 
c) nicht mehr als fünfhundert Arbeitnehmer beschäftigen; 
d) von einer Gesellschaft nicht dazu benutzt werden, einem Leiter einer Gesellschaft oder 
einer mit ihm verbundenen Person ein Darlehen zu gewähren, wenn solche Darlehen nach den 
für die Gesellschaften geltenden Gesetzen der Mitgliedstaaten einer Einschränkung oder 
Kontrolle unterliegen. Auch darf eine Vereinigung nicht für die Übertragung eines Vermö-
gensgegenstandes zwischen einer Gesellschaft und einem Leiter oder einer mit ihm verbun-
denen Person benutzt werden, außer soweit es nach den für die Gesellschaften geltenden 
Gesetzen der Mitgliedstaaten zulässig ist. Im Sinne dieser Bestimmung umfaßt das Darlehen 
jedes Geschäft ähnlicher Wirkung und kann es sich bei dem Vermögensgegenstand um ein 
bewegliches oder unbewegliches Gut handeln; 
e) nicht Mitglied einer anderen Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung sein. 

 
 

Artikel 4 
 

(1) Mitglieder einer Vereinigung können nur sein: 
a) Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages sowie andere juristische 
Einheiten des öffentlichen oder des Privatrechts, die nach dem Recht eines Mitgliedstaates 
gegründet worden sind und ihren satzungsmäßigen oder gesetzlichen Sitz und ihre Hauptver-
waltung in der Gemeinschaft haben; wenn nach dem Recht eines Mitgliedstaats eine Gesell-
schaft oder andere juristische Einheit keinen satzungsmäßigen oder gesetzlichen Sitz zu haben 
braucht, genügt es, daß sie ihre Hauptverwaltung in der Gemeinschaft hat; 
b) natürliche Personen, die eine gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche, landwirtschaft-
liche oder freiberufliche Tätigkeit in der Gemeinschaft ausüben oder dort andere Dienstlei-
stungen erbringen. 
 
(2) Eine Vereinigung muß mindestens bestehen aus: 
a) zwei Gesellschaften oder anderen juristischen Einheiten im Sinne des Absatzes 1, die ihre 
Hauptverwaltung in verschiedenen Mitgliedstaaten haben; 
b) zwei natürliche Personen im Sinne des Absatzes 1, die ihre Haupttätigkeit in verschiedenen 
Mitgliedstaaten ausüben; 
c) einer Gesellschaft oder anderen juristischen Einheit und einer natürlichen Person im Sinne 
des Absatzes 1, von denen erstere ihre Hauptverwaltung in einem Mitgliedstaat hat und letz-
tere ihre Haupttätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ausübt. 
 
(3) Ein Mitgliedstaat kann vorsehen, daß die in seinen Registern gemäß Artikel 6 eingetrage-
nen Vereinigungen nicht mehr als zwanzig Mitglieder haben dürfen. Zu diesem Zweck kann 
der Mitgliedstaat vorsehen, daß in Übereinstimmung mit seinen Rechtsvorschriften jedes 
Mitglied einer nach seinen Rechtsvorschriften gebildeten rechtlichen Einheit, die keine einge-
tragene Gesellschaft ist, als Einzelmitglied der Vereinigung behandelt wird. 
 
(4) Jeder Mitgliedstaat ist ermächtigt, bestimmte Gruppen von natürlichen Personen, Gesell-
schaften und anderen juristischen Einheiten aus Gründen seines öffentlichen Interesses von 
der Beteiligung an einer Vereinigung auszuschließen oder diese Beteiligung Einschränkungen 
zu unterwerfen. 

 
 

Artikel 5 
 



Der Gründungsvertrag muß mindestens folgende Angaben enthalten: 
a) den Namen der Vereinigung mit den voran- oder nachgestellten Worten "Europäische wirt-
schaftliche Interessenvereinigung" oder der Abkürzung "EWIV", es sei denn, daß diese Worte 
oder diese Abkürzung bereits im Namen enthalten sind; 
b) den Sitz der Vereinigung; 
c) den Unternehmensgegenstand, für den die Vereinigung gegründet worden ist; 
d) den Namen, die Firma, die Rechtsform, den Wohnsitz oder den Sitz sowie gegebenenfalls 
die Nummer und den Ort der Registereintragung eines jeden Mitglieds der Vereinigung; 
e) die Dauer der Vereinigung, sofern sie nicht unbestimmt ist. 

 
 

Artikel 6 
 

Die Vereinigung wird im Staat des Sitzes in das nach Artikel 39 Absatz 1 bestimmte Register 
eingetragen. 

 
 

Artikel 7 
 

Der Gründungsvertrag ist bei dem in Artikel 6 genannten Register zu hinterlegen. 
Ebenso sind dort alle Urkunden und Angaben zu hinterlegen, die folgendes betreffen: 
a) jede Änderung des Gründungsvertrags, einschließlich jeder Änderung der Zusammenset-
zung der Vereinigung; 
b) die Errichtung und die Aufhebung jeder Niederlassung der Vereinigung; 
c) die gerichtliche Entscheidung, welche die Nichtigkeit der Vereinigung gemäß Artikel 15 
feststellt oder ausspricht; 
d) die Bestellung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer der Vereinigung, ihre Namen 
und alle anderen Angaben zur Person, die von dem Recht des Mitgliedstaats, in dem das Re-
gister geführt wird, verlangt werden, die Angabe, ob sie allein oder nur gemeinschaftlich 
handeln können, sowie die Beendigung der Stellung als Geschäftsführer; 
e) jede Abtretung der gesamten oder eines Teils der Beteiligung an der Vereinigung durch ein 
Mitglied gemäß Artikel 22 Absatz 1; 
f) den Beschluß der Mitglieder, der die Auflösung der Vereinigung gemäß Artikel 31 aus-
spricht oder feststellt oder die gerichtliche Entscheidung, die diese Auflösung gemäß Artikel 
31 oder 32 ausspricht; 
g) die Bestellung des oder der in Artikel 35 genannten Abwickler der Vereinigung, ihre Na-
men und alle anderen Angaben zur Person, die von dem Recht des Mitgliedstaats, in dem das 
Register geführt wird, verlangt werden, sowie die Beendigung der Stellung als Abwickler; 
h) den Schluß der in Artikel 35 Absatz 2 genannten Abwicklung der Vereinigung; 
i) den in Artikel 14 Absatz 1 genannten Verlegungsplan; 
j) die Klausel, die ein neues Mitglied gemäß Artikel 26 Absatz 2 von der Haftung für Ver-
bindlichkeiten befreit, die vor seinem Beitritt entstanden sind. 

 
 
 

Artikel 8 
 

In dem in Artikel 39 Absatz 1 genannten Mitteilungsblatt ist gemäß Artikel 39 folgendes be-
kanntzumachen: 
a) die nach Artikel 5 zwingend vorgeschriebenen Angaben im Gründungsvertrag und ihre 
Änderungen; 



b) Nummer, Tag und Ort der Eintragung der Vereinigung sowie die Löschung der Eintragung; 
c) die in Artikel 7 Buchstaben b) bis j) bezeichneten Urkunden und Angaben. 
Die unter den Buchstaben a) und b) genannten Angaben sind in Form einer vollständigen 
Wiedergabe bekanntzumachen. Die unter Buchstabe c) genannten Urkunden und Angaben 
können entsprechend dem anwendbaren einzelstaatlichen Recht entweder in Form einer voll-
ständigen oder auszugsweisen Wiedergabe oder in Form eines Hinweises auf ihre Hinterle-
gung beim Register bekanntgemacht werden. 

 
 

Artikel 9 
 

(1) Die nach dieser Verordnung bekanntmachungspflichtigen Urkunden und Angaben können 
von der Vereinigung Dritten entsprechend den Bedingungen entgegengesetzt werden, die in 
den anwendbaren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften gemäß Artikel 3 Absätze 5 und 7 der 
Richtlinie 68/151/EWG des Rates vom 9. März 1968 zur Koordinierung der Schutzbestim-
mungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des 
Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Be-
stimmungen gleichwertig zu gestalten4 , vorgesehen sind. 
 
(2) Ist im Namen einer Vereinigung vor ihrer Eintragung gemäß Artikel 6 gehandelt worden 
und übernimmt die Vereinigung nach der Eintragung die sich aus diesen Handlungen erge-
benden Verpflichtungen nicht, so haften die natürlichen Personen, Gesellschaften oder ande-
ren juristischen Einheiten, die diese Handlungen vorgenommen haben, aus ihnen unbe-
schränkt und gesamtschuldnerisch. 

 
 

Artikel 10 
 

Jede Niederlassung der Vereinigung in einem anderen Mitgliedstaat als dem des Sitzes ist in 
diesem Mitgliedstaat einzutragen. Zum Zwecke dieser Eintragung hinterlegt die Vereinigung 
bei dem zuständigen Register dieses Mitgliedstaats eine Abschrift der Unterlagen, deren Hin-
terlegung bei dem Register des Mitgliedstaats des Sitzes vorgeschrieben ist, erforderlichen-
falls zusammen mit einer Übersetzung entsprechend den Gepflogenheiten bei dem Register 
der Eintragung der Niederlassung. 

 
 

Artikel 11 
 

Nach der Bekanntmachung in dem in Artikel 39 Absatz 1 genannten Mitteilungsblatt werden 
die Gründung einer Vereinigung und der Schluß ihrer Abwicklung unter Angabe von Num-
mer, Tag und Ort der Eintragung sowie von Tag und Ort der Bekanntmachung und Titel des 
Mitteilungsblatts im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften angezeigt. 

 
 

Artikel 12 
 

Der im Gründungsvertrag genannte Sitz muß in der Gemeinschaft gelegen sein.  
Als Sitz ist zu bestimmen 
a) entweder der Ort, an dem die Vereinigung ihre Hauptverwaltung hat, 

                                                           
4 ABl. Nr. L 65 vom 14.3.1968, S. 8 



b)oder der Ort, an dem eines der Mitglieder der Vereinigung seine Hauptverwaltung hat oder, 
wenn es sich um eine natürliche Person handelt, seine Haupttätigkeit ausübt, sofern die Ver-
einigung dort tatsächlich eine Tätigkeit ausübt. 

 
 

Artikel 13 
 

Der Sitz der Vereinigung kann innerhalb der Gemeinschaft verlegt werden. 
Hat diese Verlegung keinen Wechsel des nach Artikel 2 anwendbaren Rechts zur Folge, so 
wird der Beschluß über die Verlegung unter den im Gründungsvertrag vorgesehenen Bedin-
gungen gefaßt. 

 
 

Artikel 14 
 

(1) Hat die Sitzverlegung einen Wechsel des nach Artikel 2 anwendbaren Rechts zur Folge, 
so muß ein Verlegungsplan erstellt und gemäß den Artikeln 7 und 8 hinterlegt und bekannt-
gemacht werden. 
 
Der Beschluß über die Verlegung kann erst zwei Monate nach der Bekanntmachung des Ver-
legungsplanes gefaßt werden. Er bedarf der Einstimmigkeit der Mitglieder der Vereinigung. 
Die Verlegung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, an dem die Vereinigung entsprechend Artikel 
6 im Register des neuen Sitzes eingetragen wird. Diese Eintragung kann erst aufgrund des 
Nachweises über die Bekanntmachung des Verlegungsplanes erfolgen. 
 
(2) Die Löschung der Eintragung der Vereinigung im Register des früheren Sitzes kann erst 
aufgrund des Nachweises über die Eintragung der Vereinigung im Register des neuen Sitzes 
erfolgen. 
 
(3) Mit Bekanntgabe der neuen Eintragung der Vereinigung kann der neue Sitz Dritten nach 
den in Artikel 9 Absatz 1 genannten Bedingungen entgegengesetzt werden; jedoch können 
sich Dritte, solange die Löschung der Eintragung im Register des früheren Sitzes nicht be-
kanntgemacht worden ist, weiterhin auf den alten Sitz berufen, es sei denn, daß die Vereini-
gung beweist, daß den Dritten der neue Sitz bekannt war. 
 
(4) Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats können bestimmen, daß eine Sitzverlegung, 
die einen Wechsel des anwendbaren Rechts zur Folge hätte, im Falle von gemäß Artikel 6 in 
dem betreffenden Mitgliedstaat eingetragenen Vereinigungen nicht wirksam wird, wenn 
innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist von zwei Monaten eine zuständige Behörde dieses 
Staates dagegen Einspruch erhebt. Dieser Einspruch ist nur aus Gründen des öffentlichen 
Interesses zulässig. Gegen ihn muß ein Rechtsbehelf bei einem Gericht eingelegt werden 
können. 

 
Artikel 15 

 
(1) Sieht das nach Artikel 2 auf die Vereinigung anwendbare Recht die Nichtigkeit der Ver-
einigung vor, so muß sie durch gerichtliche Entscheidung festgestellt oder ausgesprochen 
werden. Das angerufene Gericht muß jedoch, sofern eine Behebung der Mängel der Vereini-
gung möglich ist, dafür eine Frist setzen. 
 
(2) Die Nichtigkeit der Vereinigung bewirkt deren Abwicklung gemäß Artikel 35. 



 
(3) Die Entscheidung, mit der die Nichtigkeit der Vereinigung festgestellt oder ausgesprochen 
wird, kann Dritten nach den in Artikel 9 Absatz 1 genannten Bedingungen entgegengesetzt 
werden. 
Diese Entscheidung berührt für sich allein nicht die Wirksamkeit der Verpflichtungen, die zu 
Lasten oder zugunsten der Vereinigung vor dem Zeitpunkt entstanden sind, von dem an sie 
Dritten gemäß Unterabsatz 1 entgegengesetzt werden kann. 

 
 

Artikel 16 
 

(1) Die Organe der Vereinigung sind die gemeinschaftlich handelnden Mitglieder und der 
oder die Geschäftsführer. 
Der Gründungsvertrag kann andere Organe vorsehen; er bestimmt in diesem Fall deren Be-
fugnisse. 
 
(2) Die als Organ handelnden Mitglieder der Vereinigung können jeden Beschluß zur Ver-
wirklichung des Unternehmensgegenstandes der Vereinigung fassen. 

 
 

Artikel 17 
 

(1) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Der Gründungsvertrag kann jedoch bestimmten Mitglie-
dern mehrere Stimmen unter der Bedingung gewähren, daß ein einziges Mitglied nicht die 
Stimmenmehrheit besitzt. 
 
(2) Die Mitglieder können folgende Beschlüsse nur einstimmig fassen: 
a) Änderungen des Unternehmensgegenstandes der Vereinigung; 
b) Änderungen der Stimmenzahl eines jeden Mitglieds; 
c) Änderungen der Bedingungen für die Beschlußfassung; 
d) eine Verlängerung der Dauer der Vereinigung über den im Gründungsvertrag festgelegten 
Zeitpunkt hinaus; 
e) Änderungen des Beitrags jedes Mitglieds oder bestimmter Mitglieder zur Finanzierung der 
Vereinigung; 
f) Änderungen jeder anderen Verpflichtung eines Mitglieds, es sei denn, daß der Gründungs-
vertrag etwas anderes bestimmt; 
g) jede nicht in diesem Absatz bezeichnete Änderung des Gründungsvertrags, es sei denn, daß 
dieser etwas anderes bestimmt. 
 
(3) In allen Fällen, in denen diese Verordnung nicht vorsieht, daß die Beschlüsse einstimmig 
gefaßt werden müssen, kann der Gründungsvertrag die Bedingungen für die Beschlußfähig-
keit und die Mehrheit, die für die Beschlüsse oder bestimmte Beschlüsse gelten sollen, festle-
gen. Enthält der Vertrag keine Bestimmungen, so sind die Beschlüsse einstimmig zu fassen. 
 
(4) Auf Veranlassung eines Geschäftsführers oder auf Verlangen eines Mitglieds haben der 
oder die Geschäftsführer eine Anhörung der Mitglieder durchzuführen, damit diese einen 
Beschluß fassen. 

 
 

Artikel 18 
 



Jedes Mitglied hat das Recht, von den Geschäftsführern Auskünfte über die Geschäfte der 
Vereinigung zu erhalten und in die Bücher und Geschäftsunterlagen Einsicht zu nehmen. 

 
 

Artikel 19 
 

(1) Die Geschäfte der Vereinigung werden von einer oder mehreren natürlichen Personen 
geführt, die durch den Gründungsvertrag oder durch Beschluß der Mitglieder bestellt werden. 
 
Geschäftsführer einer Vereinigung können nicht Personen sein, die  
- nach dem auf sie anwendbaren Recht oder  
- nach dem innerstaatlichen Recht des Staates des Sitzes der Vereinigung oder  
- aufgrund einer in einem Mitgliedstaat ergangenen oder anerkannten gerichtlichen Entschei-
dung oder Verwaltungsentscheidung 
dem Verwaltungs- oder Leitungsorgan von Gesellschaften nicht angehören dürfen, Unter-
nehmen nicht leiten dürfen oder nicht als Geschäftsführer einer Europäischen wirtschaftlichen 
Interessenvereinigung handeln dürfen. 
 
(2) Ein Mitgliedstaat kann bei Vereinigungen, die nach Artikel 6 in seine Register eingetragen 
sind, vorsehen, daß eine juristische Person unter der Bedingung Geschäftsführer sein kann, 
daß sie eine oder mehrere natürliche Personen als Vertreter bestimmt, die Gegenstand der in 
Artikel 7 Buchstabe d) vorgesehenen Angabe sein müssen. 
Macht ein Mitgliedstaat von dieser Möglichkeit Gebrauch, so hat er vorzusehen, daß dieser 
oder diese Vertreter so haften, als ob sie selbst Geschäftsführer der Vereinigung wären. 
 
Die Verbote nach Absatz 1 gelten auch für diese Vertreter. 
 
(3) Der Gründungsvertrag oder, falls dieser keine dahingehenden Bestimmungen enthält, ein 
einstimmiger Beschluß der Mitglieder legt die Bedingungen für die Bestellung und die Ent-
lassung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer sowie deren Befugnisse fest. 

 
 

Artikel 20 
 

(1) Gegenüber Dritten wird die Vereinigung ausschließlich durch den Geschäftsführer oder, 
wenn es mehrere sind, durch einen jeden Geschäftsführer vertreten. 
Jeder der Geschäftsführer verpflichtet die Vereinigung, wenn er in ihrem Namen handelt, 
gegenüber Dritten, selbst wenn seine Handlungen nicht zum Unternehmensgegenstand der 
Vereinigung gehören, es sei denn, die Vereinigung beweist, daß dem Dritten bekannt war 
oder daß er darüber nach den Umständen nicht in Unkenntnis sein konnte, daß die Handlung 
die Grenzen des Unternehmensgegenstandes der Vereinigung überschritt; allein die Bekannt-
machung der in Artikel 5 Buchstabe c) genannten Angabe reicht nicht aus, um diesen Beweis 
zu erbringen. 
Eine Beschränkung der Befugnisse des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer durch den 
Gründungsvertrag oder durch einen Beschluß der Mitglieder kann Dritten nicht entgegenge-
setzt werden, selbst wenn sie bekanntgemacht worden ist. 
 
(2) Der Gründungsvertrag kann vorsehen, daß die Vereinigung nur durch zwei oder mehr 
gemeinschaftlich handelnde Geschäftsführer wirksam verpflichtet werden kann. Diese Be-
stimmung kann Dritten nur dann nach den in Artikel 9 Absatz 1 genannten Bedingungen ent-
gegengesetzt werden, wenn sie nach Artikel 8 bekanntgemacht worden ist. 



 
 

Artikel 21 
 

(1) Gewinne aus den Tätigkeiten der Vereinigung gelten als Gewinne der Mitglieder und sind 
auf diese in dem im Gründungsvertrag vorgesehenen Verhältnis oder, falls dieser hierüber 
nichts bestimmt, zu gleichen Teilen aufzuteilen. 
 
(2) Die Mitglieder der Vereinigung tragen entsprechend dem im Gründungsvertrag vorgese-
henen Verhältnis oder, falls dieser hierüber nichts bestimmt, zu gleichen Teilen zum Aus-
gleich des Betrages bei, um den die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. 

 
 

Artikel 22 
 

(1) Jedes Mitglied der Vereinigung kann seine Beteiligung an der Vereinigung ganz oder 
teilweise an ein anderes Mitglied oder an einen Dritten abtreten; die Abtretung wird erst 
wirksam, wenn die übrigen Mitglieder ihr einstimmig zugestimmt haben. 
 
(2) Ein Mitglied der Vereinigung kann eine Sicherheit an seiner Beteiligung an der Vereini-
gung erst dann bestellen, wenn die übrigen Mitglieder dem einstimmig zugestimmt haben, es 
sei denn, daß der Gründungsvertrag etwas anderes bestimmt. Der Sicherungsnehmer kann zu 
keinem Zeitpunkt aufgrund dieser Sicherheit Mitglied der Vereinigung werden. 

 
 

Artikel 23 
 

Die Vereinigung darf sich nicht öffentlich an den Kapitalmarkt wenden. 
 
 

Artikel 24 
 

(1) Die Mitglieder der Vereinigung haften unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für deren 
Verbindlichkeiten jeder Art. Das einzelstaatliche Recht bestimmt die Folgen dieser Haftung. 
 
(2) Bis zum Schluß der Abwicklung der Vereinigung können deren Gläubiger ihre Forderun-
gen gegenüber einem Mitglied gemäß Absatz 1 erst dann geltend machen, wenn sie die Ver-
einigung zur Zahlung aufgefordert haben und die Zahlung nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist erfolgt ist. 

Artikel 25 
 

Briefe, Bestellscheine und ähnliche Schriftstücke müssen lesbar folgende Angaben enthalten: 
a) den Namen der Vereinigung mit den voran- oder nachgestellten Worten "Europäische wirt-
schaftliche Interessenvereinigung" oder der Abkürzung "EWIV", es sei denn, daß diese Worte 
oder diese Abkürzung bereits im Namen enthalten sind; 
b) den Ort des Registers nach Artikel 6, in das die Vereinigung eingetragen ist, und die 
Nummer der Eintragung der Vereinigung in dieses Register; 
c) die Anschrift der Vereinigung an ihrem Sitz; 
d) gegebenenfalls die Angabe, daß die Geschäftsführer gemeinschaftlich handeln müssen; 
e) gegebenenfalls die Angabe, daß sich die Vereinigung nach Artikel 15, 31, 32 oder 36 in 
Abwicklung befindet. 



Jede Niederlassung der Vereinigung hat, wenn sie nach Artikel 10 eingetragen ist, auf den in 
Absatz 1 bezeichneten Schriftstücken, die von dieser Niederlassung ausgehen, die obigen 
Angaben zusammen mit denen über ihre eigene Eintragung zu machen. 

 
 

Artikel 26 
 

(1) Die Mitglieder der Vereinigung entscheiden einstimmig über die Aufnahme neuer Mit-
glieder. 
 
(2) Jedes neue Mitglied haftet gemäß Artikel 24 für die Verbindlichkeiten der Vereinigung 
einschließlich derjenigen, die sich aus der Tätigkeit der Vereinigung vor seinem Bericht erge-
ben. 
Er kann jedoch durch eine Klausel im Gründungsvertrag oder in dem Rechtsakt über seine 
Aufnahme von der Zahlung der vor seinem Beitritt entstandenen Verbindlichkeiten befreit 
werden. Diese Klausel kann gemäß den in Artikel 9 Absatz 1 genannten Bedingungen Dritten 
nur dann entgegengesetzt werden, wenn sie gemäß Artikel 8 bekanntgemacht worden ist. 

 
 

Artikel 27 
 

(1) Die Kündigung eines Mitglieds der Vereinigung ist nach Maßgabe des Gründungsvertrags 
oder, falls dieser hierüber nichts bestimmt, mit einstimmiger Zustimmung der übrigen Mit-
glieder möglich.  
Jedes Mitglied der Vereinigung kann ferner aus wichtigem Grund kündigen. 
 
(2) Jedes Mitglied der Vereinigung kann aus den im Gründungsvertrag angeführten Gründen, 
in jedem Fall aber dann ausgeschlossen werden, wenn es grob gegen seine Pflichten verstößt 
oder wenn es schwere Störungen der Arbeit der Vereinigung verursacht oder zu verursachen 
droht. 
Dieser Ausschluß kann nur durch gerichtliche Entscheidung auf gemeinsamen Antrag der 
Mehrheit der übrigen Mitglieder erfolgen, es sei denn, daß der Gründungsvertrag etwas an-
deres bestimmt. 

 
Artikel 28 

 
(1) Ein Mitglied der Vereinigung scheidet aus der Vereinigung aus, wenn es verstirbt oder 
wenn es nicht mehr den in Artikel 4 Absatz 1 festgelegten Bedingungen entspricht. 
Außerdem kann ein Mitgliedstaat für die Zwecke seiner Rechtsvorschriften über Auflösung, 
Abwicklung, Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungseinstellung vorsehen, daß ein Mitglied einer 
Vereinigung ab dem in diesen Rechtsvorschriften bestimmten Zeitpunkt aus dieser ausschei-
det. 
 
 
(2) Im Falle des Todes einer natürlichen Person, die Mitglied der Vereinigung ist, kann nie-
mand ihre Nachfolge in der Vereinigung antreten, es sei denn nach Maßgabe des Gründungs-
vertrags oder, wenn dieser hierüber nichts enthält, mit einstimmiger Zustimmung der verblei-
benden Mitglieder. 

 
 

Artikel 29 



 
Sobald ein Mitglied aus der Vereinigung ausgeschieden ist, unterrichten der oder die Ge-
schäftsführer hierüber die übrigen Mitglieder; der oder die Geschäftsführer erfüllen außerdem 
die jeweiligen Verpflichtungen nach den Artikeln 7 und 8. Ferner kann jeder Beteiligte diese 
Verpflichtungen erfüllen.  

 
 

Artikel 30 
 

Bei Ausscheiden eines Mitglieds besteht die Vereinigung unbeschadet der von einer Person 
gemäß Artikel 22 Absatz 1 oder Artikel 28 Absatz 2 erworbenen Rechte unter den im Grün-
dungsvertrag vorgesehenen oder in einem einstimmigen Beschluß der betreffenden Mitglieder 
festgelegten Bedingungen zwischen den verbleibenden Mitgliedern fort, es sei denn, daß der 
Gründungsvertrag etwas anderes bestimmt. 

 
 

Artikel 31 
 

(1) Die Vereinigung kann durch Beschluß ihrer Mitglieder aufgelöst werden, der diese Auflö-
sung ausspricht. Dieser Beschluß muß einstimmig gefaßt werden, es sei denn, daß der Grün-
dungsvertrag etwas anderes bestimmt. 
 
(2) Die Vereinigung muß durch Beschluß ihrer Mitglieder aufgelöst werden, der feststellt, daß  
a) die im Gründungsvertrag bestimmte Dauer abgelaufen oder ein anderer in diesem Vertrag 
vorgesehener Auflösungsgrund eingetreten ist oder 
b) der Unternehmensgegenstand der Vereinigung verwirklicht worden ist oder nicht weiter 
verfolgt werden kann. 
 
Ist binnen drei Monaten nach Eintritt eines der in Unterabsatz 1 genannten Fälle kein Be-
schluß der Mitglieder über die Auflösung der Vereinigung ergangen, so kann jedes Mitglied 
bei Gericht beantragen, diese Auflösung auszusprechen. 
 
(3) Die Vereinigung muß ferner durch Beschluß ihrer Mitglieder oder des verbleibenden 
Mitglieds aufgelöst werden, wenn die Bedingungen des Artikels 4 Absatz 2 nicht mehr erfüllt 
sind. 
 
(4) Nach Auflösung der Vereinigung durch Beschluß ihrer Mitglieder müssen der oder die 
Geschäftsführer die jeweiligen Verpflichtungen nach den Artikeln 7 und 8 erfüllen. Ferner 
kann jeder Beteiligte diese Verpflichtungen erfüllen. 

 
 
 

Artikel 32 
 

(1) Auf Antrag jedes Beteiligten oder einer zuständigen Behörde muß das Gericht im Falle 
der Verletzung des Artikels 3, des Artikels 12 oder des Artikels 31 Absatz 3 die Auflösung 
der Vereinigung aussprechen, es sei denn, daß die Mängel der Vereinigung behoben werden 
können und vor der Entscheidung in der Sache behoben werden.  
 
(2) Auf Antrag eines Mitglieds kann das Gericht die Auflösung der Vereinigung aus wichti-
gem Grund aussprechen. 



 
(3) Ein Mitgliedstaat kann vorsehen, daß das Gericht auf Antrag einer zuständigen Behörde 
die Auflösung einer Vereinigung, die ihren Sitz in dem Staat dieser Behörde hat, in den Fällen 
aussprechen kann, in denen die Vereinigung durch ihre Tätigkeit gegen das öffentliche 
Interesse des Staates verstößt, sofern diese Möglichkeit in den Rechtsvorschriften dieses 
Staates für eingetragene Gesellschaften oder andere juristische Einheiten, die diesen Rechts-
vorschriften unterliegen, vorgesehen ist.  

 
 

Artikel 33 
 

Scheidet ein Mitglied aus einem anderen Grund als dem der Abtretung seiner Rechte gemäß 
Artikel 22 Absatz 1 aus der Vereinigung aus, so wird das Auseinandersetzungsguthaben die-
ses Mitglieds oder die Höhe der Forderung der Vereinigung gegen dieses Mitglied auf der 
Grundlage des Vermögens der Vereinigung ermittelt, wie es im Zeitpunkt des Ausscheidens 
des Mitglieds vorhanden ist. 
Der Wert der Ansprüche und Verbindlichkeiten des ausscheidenden Mitglieds darf nicht im 
voraus pauschal bestimmt werden. 

 
 

Artikel 34 
 

Unbeschadet des Artikels 37 Absatz 1 haftet jedes aus der Vereinigung ausscheidende Mit-
glied gemäß Artikel 24 für die Verbindlichkeiten, die sich aus der Tätigkeit der Vereinigung 
vor seinem Ausscheiden ergeben. 

 
 

Artikel 35 
 

(1) Die Auflösung der Vereinigung führt zu deren Abwicklung. 
 
(2) Die Abwicklung der Vereinigung und der Schluß dieser Abwicklung unterliegen dem ein-
zelstaatlichen Recht. 
 
(3) Die Geschäftsfähigkeit der Vereinigung im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 besteht bis zum 
Schluß der Abwicklung fort. 
 
(4) Der oder die Abwickler erfüllen die ihnen nach den Artikeln 7 und 8 obliegenden Pflich-
ten. 

 
 

Artikel 36 
 

Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen unterliegen dem einzelstaatlichen Recht 
über Zahlungsunfähigkeit und Zahlungseinstellung. Die Eröffnung eines Verfahrens gegen 
eine Vereinigung wegen Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungseinstellung hat nicht von Rechts 
wegen zur Folge, daß ein solches Verfahren auch gegen die Mitglieder dieser Vereinigung 
eröffnet wird. 

 
 

Artikel 37 



 
(1) Jede durch das anwendbare einzelstaatliche Recht vorgesehene längere Verjährungsfrist 
wird durch eine Verjährungsfrist von fünf Jahren nach der in Artikel 8 vorgeschriebenen Be-
kanntmachung des Ausscheidens eines Mitglieds der Vereinigung für Ansprüche gegen dieses 
Mitglied wegen Verbindlichkeiten, die sich aus der Tätigkeit der Vereinigung vor seinem 
Ausscheiden ergeben haben, ersetzt. 
 
(2) Jede durch das anwendbare einzelstaatliche Recht vorgesehene längere Verjährungsfrist 
wird durch eine Verjährungsfrist von fünf Jahren nach der in Artikel 8 vorgeschriebenen Be-
kanntmachung des Schlusses der Abwicklung der Vereinigung für Ansprüche gegen ein 
Mitglied der Vereinigung wegen Verbindlichkeiten, die sich aus der Tätigkeit der Vereini-
gung ergeben haben, ersetzt. 

 
 

Artikel 38 
 

Übt eine Vereinigung in einem Mitgliedstaat eine Tätigkeit aus, die gegen dessen öffentliches 
Interesse verstößt, so kann eine zuständige Behörde dieses Staates diese Tätigkeit untersagen. 
Gegen die Entscheidung der zuständigen Behörde muß ein Rechtsbehelf bei einem Gericht 
eingelegt werden können. 

 
 

Artikel 39 
 

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen das oder die Register, die für die in Artikel 6 und 10 ge-
nannte Eintragung zuständig sind, sowie die für die Eintragung geltenden Vorschriften. Sie 
legen die Bedingungen für die Hinterlegung der in Artikel 7 und 10 genannten Urkunden fest. 
Sie stellen sicher, daß die Urkunden und Angaben nach Artikel 8 in dem geeigneten amtli-
chen Mitteilungsblatt des Mitgliedstaats, in dem die Vereinigung ihren Sitz hat, bekanntge-
macht werden, und sehen gegebenenfalls die Einzelheiten der Bekanntmachung für die in 
Artikel 8 Buchstabe c) genannten Urkunden und Angaben vor. 
Ferner stellen die Mitgliedstaaten sicher, daß jeder bei dem aufgrund des Artikels 6 oder ge-
gebenenfalls des Artikels 10 zuständigen Registers die in Artikel 7 genannten Urkunden ein-
sehen und hiervon eine Abschrift oder einen Auszug erhalten kann, welche ihm auf Verlangen 
zuzusenden sind. 
Die Mitgliedstaaten können die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Kosten für die in 
den vorstehenden Unterabsätzen genannten Maßnahmen vorsehen; diese Gebühren dürfen die 
Verwaltungskosten nicht übersteigen. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die nach Artikel 11 im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften  zu veröffentlichenden Angaben binnen eines Monats nach Bekanntmachung 
in dem in Absatz 1 genannten amtlichen Mitteilungsblatt dem Amt für amtliche Veröffentli-
chungen der Europäischen Gemeinschaft mitgeteilt werden. 
 
(3) Die Mitgliedstaaten sehen geeignete Maßregeln für den Fall vor, daß die Bestimmungen 
der Artikel 7, 8 und 10 über die Offenlegung nicht eingehalten werden oder daß gegen Artikel 
25 verstoßen wird. 

 
 

Artikel 40 
 



Das Ergebnis der Tätigkeit der Vereinigung wird nur bei ihren Mitgliedern besteuert. 
 
 

Artikel 41 
 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die nach Artikel 39 erforderlichen Maßnahmen vor dem 1. Juli 
1989. Sie teilen sie unverzüglich der Kommission mit. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission zur Unterrichtung mit, welche Gruppen von 
natürlichen Personen, Gesellschaften oder anderen juristischen Einheiten sie gemäß Artikel 4 
Absatz 4 von der Beteiligung an einer Vereinigung ausgeschlossen haben. Die Kommission 
unterrichtet hierüber die anderen Mitgliedstaaten. 

 
 

Artikel 42 
 

(1) Bei der Kommission wird, sobald diese Verordnung genehmigt ist, ein Kontaktausschuß 
eingesetzt, der zur Aufgabe hat, 
a) unbeschadet der Artikel 169 und 170 des Vertrages die Durchführung dieser Verordnung 
durch eine regelmäßige Abstimmung, insbesondere in konkreten Durchführungsfragen, zu 
erleichtern; 
b) die Kommission, falls dies erforderlich sein sollte, bezüglich Ergänzungen oder Änderun-
gen dieser Verordnung zu beraten. 
 
(2) Der Kontaktausschuß setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten sowie Vertretern der 
Kommission zusammen. Der Vorsitz wird von einem Vertreter der Kommission wahrge-
nommen. Die Sekretariatsgeschäfte werden von den Dienststellen der Kommission geführt. 
(3) Der Vorsitzende beruft den Kontaktausschuß von sich aus oder auf Antrag eines der 
Mitglieder des Ausschusses ein. 

 
 
 

Artikel 43 
 

Dieser Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften in Kraft.  
Diese Verordnung gilt ab 1. Juli 1989; hiervon ausgenommen sind die Artikel 39, 41 und 42, 
die vom Inkrafttreten dieser Verordnung an gelten. 
 
 
Diese Verordnung ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
 
Geschehen zu Brüssel am 25. Juli 1985. 
 
 

 Im Namen des Rates 
Der Präsident 

J. Poos 


